
 
 

  
 

N I E D E R S C H R I F T  
 

über die 4. Gemeinderatssitzung 2022 

am Mittwoch, 14. Dezember 2022 um 19:00 Uhr 

im Rathaus Reichenau, Großer Sitzungssaal 

Die Sitzung ist öffentlich. 
 

Beginn: 19.00 Uhr Ende: 20.54 Uhr 
 
Erschienen sind: 
 Bgm. Johann Döller 
 Vzbgm Mag. Michael Sillar 
 GGR Helmuth Mayerhofer 
 GGR Ulrike Marvan 
 GGR Ing. Wolfgang Gruber 
 GGR Oliver Kobald 
 GR Ing. Christian Blazek 
 GR  Mag. Johannes Ledolter 
 GR Johannes Gschaider 
 GR  Johannes  Ribeiro da Silva 
 GR Josef Erlach 
 GR Doris Siwatz 
 GR Mag. Katrin Nusterer 
 GR Johann  Budin 
 GR Eva Tauchner 
 GR Franz Tisch 
 GR Wilfried Scherzer 
 

Entschuldigt sind abwesend:  
 GR Werner Groß 
 GR Friederike Przibil 
 GR Bernd Scharfegger 
 GR Carina Perner-Reiter 
 
 
Unentschuldigt sind abwesend: XXX 
 

Protokollführer: Richard Tauchner, Amtsleiter 

 

Bürgermeister Johann Döller, als Vorsitzender, begrüßt die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates, 

stellt die Beschlussfähigkeit fest, legt die Tagesordnung vor und erklärt die Sitzung um 19.00 Uhr für eröffnet. 
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Vor Eingang in die Tagesordnung verliest der Vorsitzende folgenden Dringlichkeitsantrag:

Dem Antrag wird die Dringlichkeit einstimmig zuerkannt und soll die Causa unter 1.11. behandelt werden. 
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1. ÖFFENTLICHER TEIL DER SITZUNG 

1.1. VORANSCHLAG 2023 UND MITTELFRISTIGER FINANZPLAN 2023 – 2027 

Der Voranschlag 2023 lag in der Zeit vom 29. November bis 13. Dezember 2022 zur allgemeinen Einsicht-

nahme auf. Es wurden keine Erinnerungen eingebracht. Die zukünftigen Projekte sind im Finanzierungs-

haushalt und Ergebnishaushalt dargestellt. 

Der Finanzierungshaushalt 2023 weist ein Gesamtbudget von € 12.580.600,00 aus. 

 

Folgende Projekte sind für 2023 vorgesehen: 

Wasserversorgung Versorgungsleitungen € 500.000,00 Projekt 04 

Bauhof Lagerplatz Errichtung Zaun € 50.000,00 Projekt 06 

Hochwasserschutz BA03 € 10.000,00 Projekt 08 

Güterwege Instandhaltung € 40.000,00 Projekt 10 

E-Ladestation € 25.000,00 Projekt 32 

Fuhrpark Ankauf LKW € 380.000,00 Projekt 41 

FF Reichenau Neubau Gebäude € 2.400.000,00 Projekt 42 

KAT-Lager Neubau (Katastrophenschutzlager) € 670.000,00 Projekt 43 

Gesamtsumme der Projekte € 4.075.000,00 

 

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben der o.a. Projekte not-

wendig sind, wird mit € 1.344.000,00 festgelegt. 

 

Aufgliederung der Darlehensaufnahmen 2023: 

Wasserversorgung € 355.000,00 Projekt 04 

Fuhrpark Ankauf LKW € 365.000,00 Projekt 41 

FF Reichenau Neubau Gebäude € 400.000,00 Projekt 42 

KAT-Lager Neubau (Katastrophenschutzlager) € 224.000,00 Projekt 43 

Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen: € 1.344.000,00 

 

 

Die Höhe des für die rechtzeitige Leistung von Ausgaben aufzunehmenden Kassenkredites wird mit 

€ 1.543.176,00 festgelegt. Das sind gemäß § 79 NÖ. Gemeindeordnung 1973 18 % der Summe der Erträge 

des Ergebnisvoranschlages.  

 

Die Ausschreibung des Kassenkredites wurde bereits durchgeführt und liegen folgende Angebote vor: 

Raiffeisenbank Region Wiener Alpen 3,875 % fix 

  3 M- Euribor + 1,250 % = 3,227 % ~ 3,250 % auf 1/8 aufgerundet 
  Mindestzinssatz: 1,250 % 

  6 M-Euribor + 1,000 % = 3,442 % ~ 3,500 % auf 1/8 aufgerundet 
  Mindestzinssatz: 1,000 % 
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Sparkasse Neunkirchen 3,750 % fix 

  3 M- Euribor + 0,790 % = 2,762 % 
  Mindestzinssatz: Aufschlag von 0,790 % 

  6 M-Euribor + 0,790 % = 3,195 % 
  Mindestzinssatz: Aufschlag von 0,790 % 

 

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 

  4,500 % fix + 0,250 % vom nicht ausgenützten Rahmen 

  3 M- Euribor + 0,990 % = 3,042 % 
  Mindestzinssatz: 0,990 % 

  6 M-Euribor + 0,950 % = 3,477 % 
  Mindestzinssatz: 0,990 % 

 

 

Der Prüfungsausschuss hat in seiner angesagten Sitzung am Freitag, 9.12.2022 um 8.30 Uhr, unter Anwe-

senheit von Obfrau GR Carina Perner-Reiter und den Mitgliedern GR Johannes Ribeiro da Silva, GR Werner 

Groß und GR Doris Siwatz sowie Daniela Hammerl als Kassenverwalterin – entschuldigt war GR Ing. Chris-

tian Blazek - wie folgt festgestellt: 

 

Kassaprüfung: 

Der Kassastand zum 09.12.2022 beträgt € 3.072,47. Der Kassastand wurde überprüft und für in Ordnung 

befunden. 

 

Voranschlag 2023: 

Der Voranschlag 2023 wurde am 29.11.2022 öffentlich aufgelegt und gleichzeitig auch den Parteien zur 

Abholung bereit gestellt. Der Voranschlag wurde in einzelnen Punkten genau überprüft, von der Kassenver-

walterin erklärt und auftretende Fragen beantwortet. Von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses wurde 

der Voranschlag 2023 für in Ordnung befunden. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Vorsitzende stellt folgende Anträge:  

 

Antrag 1: Der Voranschlag 2023 und der Mittelfristige Finanzplan 2023 – 2027 mögen genehmigt  

   werden.  

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

Antrag 2: Der Kassenkredit für das Rechnungsjahr 2023 möge zum Fixzinssatz von 3,750 % bei der 

   Sparkasse Neunkirchen aufgenommen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1.2. ANPASSUNG DER GEBÜHRENHAUSHALTE: 

1.2.1. Kanalabgabenordnung 

Die Kanalabgabenordnung wurde zuletzt im Jahre 2012  

für die Einmündungs- und Ergänzungsabgabe im Jahre 2012 auf € 14,-- für Schmutzwasser bzw. 9,-- für 

Regenwasser und davor  

für die Kanalbenützungsgebühr im Jahre 2010 von € 2,20 pro m2 Berechnungsfläche auf € 2,40 abgeändert. 

Der im Zuge der Voranschlagsberatung am 17.11.2022 mit der Abteilung IVW3 (Gemeindeaufsicht) des 

Amtes der NÖ. Landesregierung auf das gesamte Rechnungsjahr 2022 hochgerechnete Rechnungsab-

schluss per 31.10.2022 ergibt ein negatives Ergebnis für den Gebührenhaushalt „Betrieb der Abwasserent-

sorgung“. Es ist daher dringend notwendig, die Gebühren entsprechend anzupassen, wobei eine laufende 

Anpassung (parallel zum Baukostenindex und in regelmäßigen, kürzeren Intervallen) zukünftig als zweck-

mäßig erachtet wird.  

Der Baukostenindex für den Siedlungswasserbau ist von Jänner 2011 bis Mai 2022 bzw. Juli 2022 im Bereich 

„Löhne“ um 31,35 % und im Bereich „Sonstiges“ um rund 70 % gestiegen. 

 

Die Finanzabteilung hat somit auf Basis der gesetzlichen Grundlagen des NÖ. Kanalgesetzes und der vor-

liegenden Zahlen im Voranschlag 2023 folgende Gebühren kalkuliert. 

 

Kanalbenützungsgebühr:  

Vorschlag neu ab 01.01.2023    €  2,80 pro m2 Berechnungsfläche 

 

Einmündungs- und Ergänzungsabgabe:  

Vorschlag: neu ab 01.01.2023  € 15,-- für Schmutzwasser bzw. € 10,-- für Regenwasser 

Die Kanalabgabenordnung samt Betriebsfinanzierungsplan liegt dem Protokoll als Beilage 1 bei. 

 

Antrag: Die Kanalabgabenordnung wie in Beilage 1 angeführt möge beschlossen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

1.2.2. Wasserabgabenordnung 

Wie im Bereich der Abwasserentsorgung ergibt sich auch im Gebührenhaushalt „Wasserversorgung“ nach 

dem Rechnungsabschluss 2022 ein Minus. Gerade in diesem Bereich sind die nachzuholenden Investitionen 

enorm, da eine Vielzahl an Versorgungsleitungen saniert bzw. überhaupt neu verlegt werden müssen. 

Ebenso sind einige Hochbehälter und Quellfassungen zu überholen und werden schon allein aus diesen 

Titeln im Jahr 2023 rund € 500.000,-- investiert werden.  

 

Nunmehr sollen sich die Wassergebühren auf Basis des Betriebsfinanzierungsplanes wie folgt darstellen: 

Wasserbereitstellung von  € 40,00 auf  € 65,00 /m3 Verrechnungsgröße 

Wasserbezugsgebühr von  € 1,70 auf  €  2,10 /m3 Wasserbezug 
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Der Einheitssatz zur Berechnung der Wasseranschlussabgabe für Neuanschlüsse an die öffentliche Was-

serversorgungsanlage soll mit € 10,-- (bisher € 9,--) festgesetzt werden. 

 

Die Wasserabgabenordnung samt Betriebsfinanzierungsplan liegt dem Protokoll als Beilage 2 bei. 

 

Antrag: Die Wasserabgabenordnung wie in Beilage 2 angeführt möge beschlossen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.3. MOBILITÄTS-EURO (KLIMA-BEITRAG) 

Zur Finanzierung der Mobilitätsmaßnahmen in der Tourismusregion Semmering-Rax ist die Einführung eines 

„Klima-Betrages“ geplant. Mit der Nächtigungstaxe soll zusätzlich € 1,-- pro Nächtigung eingehoben und 

dieser Betrag 1:1 zweckgebunden für das Mobilitätsprojekt an den Tourismusverband abgeführt werden. Die 

Einführung ist für das 2. Quartal 2023 (Semmering, Reichenau an der Rax, Schwarzau im Gebirge, Payer-

bach, Gloggnitz, Breitenstein) vorgesehen. 

 

Aus dem NÖ. Tourismusgesetz ergeben sich drei mögliche Varianten für die Einführung eines Klima-Beitra-

ges, wobei die Umsetzung derart erfolgen soll, dass der Tourismusverband Semmering-Rax-Schneeberg 

den Klima-Beitrag beschließt, seine Statuten abändert und die teilnehmenden Gemeinden entsprechende 

Gemeinderatsbeschlüsse fassen. 

Der Tourismusverband Semmering-Rax-Schneeberg hat bereits in seiner Vollversammlung am 24.11.2022 

den einstimmigen Beschluss über die Einhebung des Klima-Beitrages gefasst und wird die Statutenände-

rung in der nächsten Vollversammlung des Tourismusverbandes beschlossen werden. 

 

Nunmehr haben die teilnehmenden Gemeinden einen entsprechenden Gemeinderatsbeschluss zu fassen 

und im Voranschlag 2023 bzw. Nachtragsvoranschlag 2023 diesen Klima-Beitrag unter dem Ansatz „875 – 

Straßenverkehrsbetriebe“ entsprechend zu berücksichtigen, wobei die Einnahmen (Klima-Beitrag) unter 

„2/875+810 Erträge aus Leistungen“ und die Ausgaben unter „1/875-726 Beiträge an Institutionen“ zu ver-

anschlagen sind. Die genaue Ausformulierung der Einhebungsmodalitäten bzw. etwaige Befreiungen (Ju-

gendliche, Arbeiter,….) vom Klima-Beitrag werden noch vom Land Niederösterreich ausgearbeitet. 

Nach eingehender Erläuterung durch den Vorsitzenden und kurzer Diskussion ergeht folgender 

 

Antrag: Der Gemeinderat der Marktgemeinde Reichenau an der Rax möge die die Einführung des 

   Klima-Beitrages in Höhe von € 1,00 pro Gästenächtigung von den Beherbergungsbetrieben  

   ab dem 2. Quartal 2023 beschließen. Dieser Klima-Beitrag wird zweckgebunden 

    jährlich im Nachhinein für das Projekt „Touristische Mobilität Semmering-Rax“ an den  

   Tourismusverband Semmering-Rax-Schneeberg weitergeleitet. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1.4. MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN UND NACHMITTAGSBETREUUNG – KOSTENÜBERNAHME 

Das Parkhotel Hirschwang hat der Gemeinde die notwendige Preissteigerung für die Lieferung der Mittag-

essen in den Kindergärten und für die Nachmittagsbetreuung in der Volksschule mitgeteilt. Bisher kostete 

das Mittagessen € 4,50 – ab 1.1.2023 werden € 5,60 verrechnet werden, wobei eine weitere Preissteigerung 

im Jahr 2023 nicht ausgeschlossen wird. Das Parkhotel Hirschwang bereitet die Speisen nach den Vorgaben 

der NÖ. Vitalküche zu und berücksichtigt weiters die »tut gut«-Ernährungspyramide, welche die Mengenver-

hältnisse verschiedener Lebensmittel für eine ausgewogene Ernährung beinhaltet. Im Jahresschnitt werden 

rund 400 Mahlzeiten pro Monat verabreicht. Nach eingehender Diskussion einer möglichen Förderabwick-

lung für unsere Familien ergeht vom Vorsitzenden folgender 

 

Antrag: Die Gemeinde möge ab 01.01.2023 einen Kostanteil von € 1,-- (Kinder-Essens-Euro) pro Mit-

tagessen als Unterstützung für die Familien in Reichenau übernehmen. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.5. VERGABE BAUMKATASTER 2023 – 2027 

Die regelmäßige Baumkontrolle und Baumpflege im öffentlichen Bereich sind wichtige Bestandteile der kom-

munalen Verkehrssicherungspflicht. Aus diesem Grund müssen Gemeinden und Baumbesitzer Bäume ge-

mäß ÖNORM L1122 regelmäßig kontrollieren und die Ergebnisse entsprechend dokumentieren und Pflege-

maßnahmen durchführen. Dies erfolgt in der Marktgemeinde Reichenau an der Rax seit Ende 2014 durch 

Führung eines elektronischen Baumkatasters für die rund 1.030 Bäume im öffentlichen Raum. Nachdem mit 

Ende 2022 der Vertrag die Baumkontrolle betreffend mit der Österreichischen Bundesforste AG ausläuft, 

wurden drei Angebote für die Jahre 2023 bis 2027 wie folgt eingeholt: 

 Österr. Bundesforste, 3002 Purkersdorf € 6,80 / Folgekontrolle 

  € 15,00 / Ersterfassung 

 € 0,06 pro m2 € 2.600,00 / Bestandsprüfung 

 Baumarbeiten Spiegel, 3002 Purkersdorf € 6,80 / Folgekontrolle 

  € 4,80 / Ersterfassung 

 keine Pauschale, sondern „Stundensatz“ € 83,00 / Bestandsprüfung 

 Maschinenring Naturraum, 3580 Horn € 6,60 / Folgekontrolle 

  € 9,40 / Ersterfassung 

 € 0,06 pro m2 € 2.600,00 / Bestandsprüfung 
  

Zur Info teilt der Vorsitzende mit, dass im Zuge der Folgekontrolle sämtliche Bäume, die einem einjährigen 

Prüfungsintervall unterliegen, geprüft werden. Die sogenannte „Bestandsprüfung“ ist eine einfache Baumsi-

cherungsbegehung mit Sichtkontrolle und wird in folgenden wald- bzw. waldähnlichen Bereichen durchge-

führt:  

Dr. Konriedstraße, Parkplatz Friedhof Reichenau, Barbarapromenade, Wassersteig Prein, Raxblick – Rund-

wanderweg und Motorikpark, Fischerpromenade, Artzbergweg-Fitnessparcours 
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Antrag: Nachdem alle drei Angebote beinahe ident sind und die Erfahrungen mit der Österreichischen 

   Bundesforste AG in der bisherigen Zusammenarbeit ausgezeichnet waren, möge der Auftrag 

   wie angeboten an die Österreichische Bundesforste AG vergeben werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.6. EIGENTÜMERGEMEINSCHAFT GSTNR. 432/5, KG REICHENAU – ERSUCHEN UM ÜBERLAS-

SUNG EINES GRUNDSTÜCKSTREIFENS NEBST PARKPLATZ BAHNHOF REICHENAU 

Die Eigentümergemeinschaft des Grundstückes 432/5, KG Reichenau (Bauvorhaben HUBI-Bau, nebst Park-

platz Bahnhof Reichenau) ersucht um Überlassung in Form von Verkauf oder auch Verpachtung eines 

Grundstückstreifens im nördlichen Bereich des Parkplatzes (in der Natur handelt es sich um die Böschung). 

Die Grundgrenze zwischen der Eigentumsgemeinschaft und dem Öffentlichen Gut befindet sich derzeit am 

Böschungsfuß. Zukünftig soll eine Vereinbarung über die Bewirtschaftung der Böschung bis maximal zur 

Böschungskrone beschlossen werden. Eine genaue Konfiguration kann erst nach Bezeichnung der tatsäch-

lichen Grenze des Grundstückes durch den Geometer – auf Kosten der Eigentumsgemeinschaft – bestimmt 

werden. 

 

Für die Vereinbarung ist § 1a des NÖ. Gebrauchsabgabegesetzes 1973 anwendbar: 

§ 1a 
Sondernutzung 

(1) Die Gemeinden sind berechtigt, jeden über den Gemeingebrauch hinausgehenden Gebrauch von öffentlichem Ge-
meindegrund, ausgenommen Gebrauchsarten gemäß dem angeschlossenen Tarif und § 1 Abs. 3 und 4, in Form einer 
schriftlichen Vereinbarung (Sondernutzung) zwischen Gemeinde und Sondernutzer zu gestatten. § 18 des NÖ Stra-

ßengesetzes 1999, LGBl. 8500, wird hievon nicht berührt.  
(2) Durch eine Sondernutzung werden keine Rechte ersessen.  
(3) Eine Vereinbarung nach Abs. 1 hat alle Angaben zu beinhalten, die alle Rechte und Pflichten, die mit der Sondernut-
zung verbunden sind, eindeutig regeln. Dazu gehören insbesondere:  
- Art und Umfang der Sondernutzung,  

- Auflagen und Bedingungen,  
- Dauer der Sondernutzung,  
- Gründe für den Widerruf der Zustimmung zur Sondernutzung,  
- Sachleistungen,  
- Entgelt.  

(4) Sofern nichts anderes vereinbart ist, gehen die Rechte und Pflichten aus der abgeschlossenen Vereinbarung auf 
den Rechtsnachfolger über. 

 

Zur Art und zum Umfang der Sondernutzung wird festgehalten, dass kein Zaun errichtet werden darf. Eine 

Hecke mit einheimischen Laubgehölzen an der Nutzungsgrenze bis zu einer Höhe von max. 2 Metern wird 

gestattet. Ansonsten ist das Grundstück von jeglicher Bepflanzung (Bäume usw.) freizuhalten und laufend 

zu pflegen. Der Sondernutzungsvertrag liegt dem Protokoll als Anlage 3 bei. 

 

Antrag: Der Sondernutzungsvertrag möge wie in Anlage 3 angeführt beschlossen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1.7. A1 TELEKOM AUSTRIA AG – KOOPERATIONSVERTRAG „GLASFASERINFRASTRUKTUR“  

Die A1 Telekom Austria AG hat eine Kooperationsvereinbarung über den zukünftigen Ausbau der Glasfa-

serinfrastruktur in Reichenau an der Rax übermittelt, um die schrittweise Realisierung des Projektes „high-

speed“ Internet voranzutreiben. Derzeit sind in Reichenau an der Rax rund 64 % der möglichen Teilnehmer 

mit 100Mbit-Internet versorgt. Um den Vollausbau zu realisieren, könnten Synergien zwischen der Gemeinde 

und der A1 genutzt werden. Im Detail soll die Gemeinde Bauprojekte auf Straßen oder Gehsteigen der A1 

zeitgerecht avisieren, um dann die Arbeiten koordinieren zu können. Das bedeutet, dass die A1 Glasfaser 

mitverlegt, Material beistellt und die Gemeinde nach Herstellung € 25,--/lfm. Investitionsrückvergütung von 

der A1 erhält. Die Kooperationsvereinbarung findet sich in Anlage 4. 

 

Antrag: Die Kooperationsvereinbarung mit der A1 Telekom Austria AG möge abgeschlossen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.8. PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNGSSYSTEM PREINER GSCHAID 

Der Parkplatz am Preiner Gschaid soll aufgrund der Erhaltungsverpflichtungen und wiederkehrenden finan-

ziellen Aufwendungen der Marktgemeinden Neuberg an der Mürz und Reichenau an der Rax zukünftig „be-

wirtschaftet“ werden. Dies soll durch Installation eines „Parkraumbewirtschaftungssystems“ der Marke 

„pamTerminal – PAM503005) der Firma w4y-Development Gmbh., 2700 Wr. Neustadt, erfolgen. Dieses 

„Kassensystem“ ermöglicht das Ticketing mittels Bargeld und auch bargeldlos (EC-Terminal). Die Bewirt-

schaftung soll wie bei einer „Kurzparkzone“ funktionieren, sodass man pro Tag z.B. € 4,-- an Parkgebühr 

bezahlt und das Ticket im Wagen sichtbar hinterlegt. Den Erfahrungen der Firma w4y-Development Gmbh. 

gemäß werden die Parktickets in der Regel gekauft, wobei natürlich regelmäßige Überprüfungen notwendig 

sein werden. Die Parkplätze werden geteilt (z.B. Parkplatz 1 – Reichenau, Parkplatz 2 – Neuberg), sodass 

jede Gemeinde nach Anzahl der gekauften Tickets abgerechnet werden kann. 

 

Die Kosten für die Anschaffung samt Konfiguration, Montage usw. belaufen sich auf € 19.994,16. Diese 

Anschaffungskosten teilen sich die beiden Gemeinden je zur Hälfte, wobei die Marktgemeinde Neuberg die 

Herstellung des Fundamentes samt aller notwendigen Zuleitungen übernehmen soll. Die monatlichen Be-

triebskosten belaufen sich auf € 89,-- zzgl. € 39,-- Softwaresupport für die ersten 6 Monate (danach optional) 

und sollten im Verhältnis der gekauften Tickets auf die Gemeinden aufgeteilt werden. 

 

Antrag: Das Parkraumbewirtschaftungssystem möge bei der Firma w4y-Development Gmbh., 2700 

Wr. Neustadt, angekauft und der Kostenanteil in Höhe von rund € 10.000,-- sowie ein aliquoter 

Anteil an den laufenden Kosten übernommen werden. Desweitern ist 2023 die notwendige 

Verordnung gemäß NÖ. Kraftfahrzeugabstellgesetz zu erlassen. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1.9. SCHLOSS REICHENAU – ELEKTROARBEITEN FÜR WLAN 

Der Ankauf von geeigneter WLAN-Ausstattung für das Schloss Reichenau bei der Firma Demolsky, 2640 

Gloggnitz, wurde bereits in der Sitzung des Gemeinderates am 15.06.2022 beschlossen. 

Nachdem die Kosten für die notwendigen Elektroarbeiten einigermaßen hoch ausfallen, soll die Angelegen-

heit nochmals in den Gremien behandelt werden. Es müssen neue Verbindungsleitungen verlegt und auch 

ein Netzwerkschrank installiert werden. Die Installation ist aber dann in einem der Zeit entsprechenden Zu-

stand und auf Jahre hinaus tauglich. Die Firma Grubner, 2640 Schottwien, hat ein Angebot in Höhe von 

€ 15.357,60 inkl. USt. gelegt, wobei 60 Mannstunden Montage usw. veranschlagt wurde, was nach tatsäch-

lichem Aufwand verrechnet werden wird. 

 

Antrag: Aufgrund der Höhe des Angebote soll vom Bauhof eruiert werden, inwieweit Eigenleistungen 

   möglich sind, um die externen Kosten so weit als möglich zu vermindern. Der Auftrag soll 

   dann – sofern eine Kostenminderung durch Eigenleistungen möglich ist - entsprechend  

   reduziert an die Firma Grubner, 2640 Schottwien, vergeben werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.10. THEATERGRUPPE PAYERBACH-REICHENAU – ERSUCHEN UM MIETZUSCHUSS 

Die Theatergruppe Payerbach ersucht mit Mail vom 22.11.2022 neben Reduktion der Lustbarkeitsabgabe 

(Pkt. 1.1. der Vorstandsangelegenheiten) auch um Subventionierung der Miete für das Theater. 

 

Antrag: Es mögen die Kosten für das Gas in Höhe von € 730,32 inkl. USt. übernommen werden 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.11. NÖ. HYPO LEASING MEATUS GRUNDSTÜCKVERMIETUNGS GES.M.B.H., LANDSKINDER-

GARTEN REICHENAU – BEENDIGUNG IMMOBILIENLEASINGVERTRAG 

Der Immobilienleasingvertrag mit der NÖ. Hypo Leasing Meatus Grundstückvermietungs Ges.m.b.H. läuft 

mit 28.02.2023 aus. Dazu sind der Kaufvertrag samt Gegenbrief am Freitag, 09.12.2022 per mail eingelangt 

und liegen sowohl der Kaufvertrag als auch der Gegenbrief dem Protokoll als Beilage 5 bei.  

Der Kaufpreis in Höhe von € 509.407,17 wird mit der von der Marktgemeinde Reichenau hinterlegten Kaution 

in selbiger Höhe aufgerechnet, sodass mit Übergabedatum 1.3.2023 keine Ausgleichszahlungen fällig wer-

den. Die Kosten für die rechtliche Abwicklung (Grundbuch) gehen zu Lasten der Gemeinde Reichenau. 

 

Antrag: Der Kaufvertrag möge genehmigt und der Gegenbrief entsprechend gezeichnet werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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2. NICHT ÖFFENTLICHER TEIL DER SITZUNG 
 

2.1. ERSUCHEN UM HÖHERREIHUNG IN DIE ENTLOHNUNGSGRUPPE „6“ 

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

 

 

Nachdem keine Wortmeldung mehr erfolgt, dankt der Vorsitzende allen Erschienenen und schließt um 

20.54 Uhr die Sitzung. 

 

 

 Der Protokollführer: Der Vorsitzende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GGR Ing. Wolfgang Gruber, ÖVP  GGR Oliver Kobald, SPÖ 

 

 

 

 

 

  

 

GR. Franz Tisch, FPÖ  GR Wilfried Scherzer, Grüne 
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V E R T R A G 
 

 

Vertrag abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Reichenau an der Rax, 

im Folgenden kurz Gemeinde genannt, einerseits  

und 

der Miteigentumsgemeinschaft Grundstück 432/5, KG Reichenau 

Herrn Oliver Avanzini Lassingleithnerplatz 2/6A 1020 Wien 

Frau Liset Chávez Pizarro Kendlerstraße 41/5/23 1160 Wien 

Frau Eva Djahansouz Grüngasse 29/16 1050 Wien 

Frau Regina Mutschlechner Herminengasse 13/13 1020 Wien 

Herrn Simon Penker Kendlerstraße 41/5/23 1160 Wien 

im Folgenden  

kurz VP (Vertragspartner) genannt, andererseits. 

Die Gemeinde gestattet hiermit gemäß § 18 NÖ Straßengesetz, LGBl Nr. 8500, in der jeweils gültigen Fassung, dem Vertragspartner 

auf dessen per Mail eingebrachten Ersuchens vom 05.09.2022, die Nutzung eines Teiles des Grundstückes Nr. 514/3, KG Rei-

chenau, der Marktgemeinde Reichenau – Öffentliches Gut, für einen anderen als ihren bestimmungsgemäßen Zweck. Der beilie-

gende Plan bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Sondernutzungsvertrages. 

 

 

A. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
1. Beginn und Dauer des Vertrages 

Das Vertragsverhältnis beginnt mit der Fertigung durch die Gemeinde und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.  

 

2. Einräumung der Sondernutzung 

2.a) Der Vertragspartner hat für die mit der Errichtung des Vertrages verbundene Verwaltungsarbeit einen einmaligen Betrag von 

€ 150,00 binnen 14 Tagen nach Unterfertigung  

 

 

dieses Vertrages auf das Konto Nr. AT32 3219 5000 0211 6333, bei der Raiffeisenbank Region Wiener Alpenlautend auf Markt-

gemeinde Reichenau an der Rax zu entrichten. 

 

2.b) Die Sondernutzung des Grundstücksteiles wird unentgeltlich gestattet. 

 

 

3. Kostentragung und Kostenersatz 

Der Vertragspartner hat alle Kosten zu tragen, die infolge Nutzung des Grundstücksteiles entstehen oder der Gemeinde Ansprüche 

Dritter erwachsen. Ebenso sind vom VP die Kosten für die Vermessung des Grundstücksteiles zu übernehmen. 

Beilage 3 
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4. Abänderungen 

Dem VP wird gestattet, eine aus einheimischen Laubgehölzen bestehende Hecke an der in der Natur durch einen Geometer noch 

zu definierenden Grenze des Grundstücksteiles, mit einer maximalen Höhe von 2 Metern, zu errichten. Die Hecke ist jährlich ent-

sprechend zurückzuschneiden, sodass sie weder die maximale Höhe überschreitet noch über die Grundstücksgrenze ragt bzw. die 

Nutzung des angrenzenden Parkplatzes beeinträchtigt. Die Errichtung einer Einfriedung, sowie die über eine Hecke hinausgehende 

Bepflanzung des Grundstücksteiles mit Bäumen, Sträuchern udgl. ist nicht gestattet. Weiters ist der Grundstücksteil laufend zu 

pflegen. 

 

 

5. Haftung 

Der Vertragspartner übernimmt die Haftung für alle unmittelbar oder mittelbar durch Benutzung des Grundstücksteiles herbeige-

führten Schäden oder Rechtsfolgen und hat auch die Gemeinde vor allfälligen Ansprüchen dritter Personen schad- und klaglos zu 

halten 

 

 

6. Rechtsnachfolge 

Bei gleichbleibender Art und Nutzung des Grundstücksteiles sind die mit dem Vertrag verbundenen Rechte und Pflichten vom 

Vertragspartner auf dessen Rechtsnachfolger zu überbinden. Bei einer beabsichtigten Änderung in der Art der Benützung der An-

lage hat der Rechtsnachfolger mit der Gemeinde einen neuen Gestattungsvertrag abzuschließen. 

 

 

7. Auflösung des Vertrages 

Die Gemeindebehält sich das Recht vor, bei Nichterfüllung der vereinbarten Nutzung, das Vertragsverhältnis einseitig für aufgelöst 

zu erklären, sofern der Vertragspartner trotz schriftlicher Mahnung und einer Fristsetzung von 4 Wochen säumig bleibt. In einem 

solchen Fall ist der Vertragspartner verpflichtet, die Abänderungen über Auftrag der Gemeinde binnen einer von ihm zu bestim-

menden, angemessenen Frist auf seine Kosten zu entfernen und den Grundstücksteil wieder in den früheren Zustand zu versetzen. 

Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann die Gemeinde auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners den vorherigen Zustand 

wieder herstellen. 

Des Weiteren kann der Vertrag bei Bedarf durch die Gemeinde, unter Einhaltung einer 6-monatigen Frist, ohne Angabe von Grün-

den widerrufen werden, wobei Absatz 1 sinngemäß anzuwenden ist. 

 

 

B. SCHLUSSBEDINGUNGEN 
 

1. Die mit der Errichtung dieses Vertrages verbundenen Kosten und Gebühren hat der Vertragspartner zu tragen. 

2. Dieser Vertrag wird in einem Original und einer Abschrift ausgefertigt. Nach beidseitiger Fertigung des Vertrages wird das 

Original bei Gemeinde hinterlegt, dem Vertragspartner wird die Abschrift ausgefolgt. 

3. Dieser Vertrag bildet keinen Rechtstitel für eine Ersitzung an Gemeindestraßengrund. 

4. Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag wurden nicht getroffen. Vertragsänderungen sind der schriftlichen Ausfertigung 

vorbehalten. 
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Der unterfertigte Vertragspartner anerkennt hiermit den Inhalt des vorliegenden Vertrages und verpflichtet sich zur genauesten 

Erfüllung der darin enthaltenen Bedingungen. 

 

 

 

   

Bürgermeister  Oliver Avanzini 

   

Liset Chávez Pizarro  Eva Djahansouz 

   

Simon Penker  Regina Mutschlechner 

 

Reichenau an der Rax, am ……………………………. 
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